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Nr. 119 

 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Landkreises Wun-
siedel i. Fichtelgebirge für das Haushaltsjahr 2025 
 

I. 
 
Aufgrund der Art. 57 ff der Landkreisordnung hat der Kreistag am 12. 
Mai 2025 in öffentlicher Sitzung folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2025 beschlossen, die hiermit gemäß Art. 59 Abs. 3 der 
Landkreisordnung amtlich bekanntgemacht wird: 
 

Haushaltssatzung 
 

des Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge  
für das Haushaltsjahr 2025 

 
Aufgrund der Art. 57 ff der Landkreisordnung erlässt der Landkreis 
folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 
wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt 
 
in den Einnahmen und 
Ausgaben mit                                                       151.043.374 EUR 
 
und im Vermögenshaushalt 
 
in den Einnahmen und 
Ausgaben mit                                                         37.718.161 EUR 
 
ab. 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen wird auf 7.546.672 EUR neu festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt wird auf 30.289.000 EUR festgesetzt. 
 

§ 4 
 

(1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, 
der nach Art. 18 ff des Finanzausgleichsgesetzes als Kreisumlage 
auf die kreisangehörigen Gemeinden umzulegen ist, wird für das 
Haushaltsjahr 2025 auf 59.410.037,22 EUR (Umlagesoll) festge-
setzt. 
 

(2) Die Kreisumlage wird in Vomhundertsätzen aus nachstehenden 
Umlagegrundlagen bemessen: 
 
Vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 
festgestellte Bemessungsgrundlagen 
 

a) der Grundsteuer für land- und  
forstwirtschaftliche Betriebe (A)                          70.350 EUR 

 
b) der Grundsteuer für Grundstücke (B)            8.117.428 EUR 

 
c) der Gewerbesteuer                                      44.925.815 EUR 

 
d) aus dem Gemeindeanteil  

         an der Einkommensteuer                             30.702.240 EUR 
 

e) aus dem Gemeindeanteil  
         an der Umsatzsteuer                                      5.906.060 EUR 

 
f) 80 % der Schlüsselzuweisungen, auf die die  

kreisangehörigen Gemeinden im Haushaltsjahr 
2024 Anspruch hatten                                  15.689.917 EUR 

 
                                                            105.711.810 EUR 

(3) Nach Art. 18 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes wird der 
Hebesatz für die Kreisumlage einheitlich auf 56,2 v. H. fest-
gesetzt. 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 45.000.000 EUR festge-
setzt. 
 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft. 
 
Wunsiedel, 06.10.2025 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 
 

gez. Peter Berek, Landrat 
 
 
 
Nachrichtlich:  
Folgende Hebesätze für die nachstehenden Kreissteuern wurden 
durch Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt: 

 
1. Grundsteuer 
 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)        130 v.H. 
b) für die Grundstücke (B)                                                  390 v.H. 

 
2. Gewerbesteuer                                                                     500 v.H. 

 
II. 
 

Die Regierung von Oberfranken hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit 
Schreiben vom 25.09.2025, Nr. ROF-SG12-1512-10-140-11 die nach 
der Haushaltssatzung enthaltenen Beträge  
 
a) der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen nach § 2 der Haushaltssatzung in Höhe von 
7.546.672,00 € und 

 
b) der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt in Höhe 

von 30.289.000,00 € nach § 3 der Haushaltssatzung 
 
rechtsaufsichtlich genehmigt. 
 

III. 
 

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Fachbereich „Fi-
nanzen und Schulen“ des Landratsamtes Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
gemäß Art. 59 Abs. 3 Satz 3 LKrO öffentlich zugänglich. 
 
 
Wunsiedel, 07.10.2025 
 

gez. Peter Berek, Landrat 
 
 
 

Nr. 120 
 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 

 
Einwohnerzahlen am 30. Juni 2025 
 
Das Bayer. Landesamt für Statistik hat mit Schreiben vom 17. Sep-
tember 2025, Nr. Sg 41, die auf Basis Zensus 2022 fortgeschriebenen 
Einwohnerzahlen der Gemeinden des Landkreises Wunsiedel i. Fich-
telgebirge nach dem Stand vom 30. Juni 2025 wie folgt bekanntgege-
ben (zum Vergleich die Einwohnerzahlen vom 30. Juni 2024 sowie die 
absoluten und prozentualen Veränderungen): 
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Wunsiedel, 30. September 2025 

 
gez. Peter Berek, Landrat 

 
 
 

Nr. 121 
 
Gemeinde Nagel 
 

Satzung der Gemeinde Nagel zur Einführung einer Pflicht zum 
Nachweis von Stellplätzen 

für Kraftfahrzeuge 
(Stellplatzsatzung) 

 
Die Gemeinde Nagel erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. August 1998 (GVBl S. 796 ff.), zuletzt geändert durch § 2 des 
Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573 ff.), und Art. 81 Abs. 1 
Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132¬1-B), zuletzt 
geändert durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2024 (GVBl. S. 619) folgende Satzung: 
 

§ 1 
Anwendungsbereich 

(1) Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung von Anlagen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im 
Gemeindegebiet Nagel. Ausgenommen sind, wenn sie zu Wohnzwe-
cken erfolgen, Änderungen oder Nutzungsänderungen im Sinne des 
Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b, zweiter Halbsatz BayBO. 

(2) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebauli-
chen Satzungen, die von den Regelungen dieser Satzung abweichen, 
haben Vorrang. 
 

§ 2 
Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen 

(1) Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Ab-
fahrtsverkehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, sind Stellplätze 
herzustellen. Bei der Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen 
sind Stellplätze herzustellen, wenn dadurch zusätzlicher Zu- oder 
Abfahrtsverkehr zu erwarten ist. 
(2) Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der 
Anlage der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie 
über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. November 1993 in 
ihrer jeweils gültigen Fassung. Ist eine Nutzung nicht in der Anlage 
aufgeführt, ist die Zahl der notwendigen Stellplätze aufgrund einer 
vergleichbaren Nutzung zu ermitteln. 
(3) Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei 
baulichen Anlagen, die unterschiedliche Nutzungsarten enthalten, wird 
die Zahl der notwendigen Stellplätze getrennt nach den jeweiligen 
Nutzungsarten ermittelt. 
(4) Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine 
Dezimalstelle zu ermitteln und nach kaufmännischen Grundsätzen zu 
runden. Bei baulichen Anlagen mit mehreren Nutzungseinheiten oder 
unterschiedlichen Nutzungsarten erfolgt die Rundung erst nach Additi-
on der für jede Nutzungseinheit und jede Nutzungsart notwendigen 
Stellplätze. Ergibt sich bei der Ermittlung der Stellplätze ein Bedarf von 
weniger als 0,5 Stellplätzen, ist auf 1 Stellplatz zu runden. Das Ergeb-
nis der Rundung darf nicht zum Überschreiten der Höchstzahlen füh-
ren. 
  

§ 3 
Herstellung und Ablöse der Stellplätze 

(1) Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stellplät-
ze sind auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grund-
stück in der Nähe des Baugrundstücks herzustellen. Ein Grundstück 
liegt in der Nähe des Baugrundstücks, wenn es fußläufig nicht weiter 
als 150 m vom Baugrundstück entfernt ist. Bei Herstellung der Stell-
plätze auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrund-
stücks ist dessen Benutzung für diesen Zweck gegenüber dem 
Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde rechtlich zu sichern. 
(2) Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder 
mehrere Nutzungen mit unterschiedlichen Geschäfts- oder Öffnungs-
zeiten (Wechselnutzung) kann zugelassen werden, wenn sichergestellt 
ist, dass keine Überschneidungen der Benutzung des Stellplatzes 
auftreten und keine negativen Auswirkungen auf den Verkehr in der 
Umgebung zu erwarten sind. Die Stellplätze dürfen nicht hintereinan-
der angeordnet sein. Die Stellplätze müssen durch die Bauvorlagen 
nachgewiesen werden und mit der Fertigstellung der baulichen Anlage 
zur Verfügung stehen. 
(3) Soweit die Unterbringung der Stellplätze, die herzustellen 
sind, auf dem Baugrundstück oder in Nähe des Baugrundstücks nicht 
möglich ist, kann die Verpflichtung nach § 2 in besonderen Einzelfällen 
auf Antrag auch dadurch erfüllt werden, dass die Kosten für die Her-
stellung der notwendigen Stellplätze in angemessener Höhe gegen-
über der Gemeinde (Ablösevertrag) übernommen werden. 
Der Ablösevertrag ist vor Erteilung der Baugenehmigung bzw. vor 
Erklärung der Genehmigungsfreistellung abzuschließen. Die Höhe des 
Ablösebetrages wird durch einen Beschluss des Gemeinderats festge-
legt. Der Betrag ist mit Aufnahme der Nutzung zur Zahlung fällig und 
muss von der Gemeinde Nagel für Maßnahmen gemäß Art. 47 Abs. 4 
Bayerische Bauordnung (BayBO) verwendet werden. 
 

§ 4 
Anforderungen an die Herstellung 

(1) Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen Anforderun-
gen der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie 
über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. November 1993 in 
ihrer jeweils gültigen Fassung. 
(2) Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in 
Abhängigkeit der beabsichtigten Nutzung herzustellen. Es gilt Art. 7 
BayBO. 
 

§ 5 
Abweichungen 

Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichungen 
zugelassen werden. 
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§ 6 
Schlussbestimmungen 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Nagel, 02.10.2025  
Gemeinde Nagel 
 

gez. Helmut Voit 
Erster Bürgermeister 

 
 
Anlage zur Satzung der Gemeinde Nagel zur Einführung einer Pflicht 
zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 122 
 
Gemeinde Tröstau 
 
Bauleitplanung der Gemeinde Tröstau; 
 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zur 1. Änderung der 
Einbeziehungssatzung Nr. 4 „Vordorfermühle“ für den Bereich 
der Fl.-Nrn. 341, 601 und 602 Gemarkung Vordorf in der Gemeinde 
Tröstau 
 
Die Gemeinde Tröstau hat mit Beschluss vom 09.09.2025 die 1.  
Änderung der Einbeziehungssatzung Nr. 4 „Vordorfermühle“ für den 
Bereich der Fl.-Nrn. 341, 601 und 602 Gemarkung Vordorf als Satzung 
beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt 
die Erweiterung der Einbeziehungssatzung in Kraft. Jedermann kann 
die Einbeziehungssatzung mit der Begründung sowie die zusammen-
fassende Erklärung über die Art und Weise, wie die Umweltbelange 
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und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in der 
Einbeziehungssatzung berücksichtigt wurden, und aus welchen Grün-
den der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommen-
den anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Tröstau, Hauptstraße 6, 95709 Tröstau, 
Zimmer-Nr. I.05 während der allgemeinen Dienststunden einsehen 
und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung 
sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, 
 

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs und 

 
3. nach § 214 Abs. 2 a BauGB im beschleunigten Verfahren be-

achtliche Fehler, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Ein-
beziehungssatzung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vor-
schriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewie-
sen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 
bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbei-
geführt wird. 
 
Tröstau, 02.10.2025 
Gemeinde Tröstau 
 

gez. Rainer Klein, Erster Bürgermeister 
 
 
 

Nr. 123 
 
Gemeinde Tröstau 
 
Satzung der Gemeinde Tröstau zur Einführung einer Pflicht zum 

Nachweis von Stellplätzen 
für Kraftfahrzeuge 
(Stellplatzsatzung) 

 
Die Gemeinde Tröstau erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. August 1998 (GVBl S. 796 ff.), zuletzt geändert durch § 2 des 
Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573 ff.), und Art. 81 Abs. 1 
Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132¬1-B), zuletzt 
geändert durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2024 (GVBl. S. 619) folgende Satzung: 
 

§ 1 
Anwendungsbereich 

(1) Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung von Anlagen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im 
Gemeindegebiet Tröstau. Ausgenommen sind, wenn sie zu Wohnzwe-
cken erfolgen, Änderungen oder Nutzungsänderungen im Sinne des 
Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b, zweiter Halbsatz BayBO. 
(2) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebauli-
chen Satzungen, die von den Regelungen dieser Satzung abweichen, 
haben Vorrang. 

§ 2 
Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen 

(1) Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Ab-
fahrtsverkehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, sind Stellplätze 
herzustellen. Bei der Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen 
sind Stellplätze herzustellen, wenn dadurch zusätzlicher Zu- oder 
Abfahrtsverkehr zu erwarten ist. 

(2) Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der 
Anlage der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie 
über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. November 1993 in 
ihrer jeweils gültigen Fassung. Ist eine Nutzung nicht in der Anlage 
aufgeführt, ist die Zahl der notwendigen Stellplätze aufgrund einer 
vergleichbaren Nutzung zu ermitteln. 
(3) Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei 
baulichen Anlagen, die unterschiedliche Nutzungsarten enthalten, wird 
die Zahl der notwendigen Stellplätze getrennt nach den jeweiligen 
Nutzungsarten ermittelt. 
(4) Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine 
Dezimalstelle zu ermitteln und nach kaufmännischen Grundsätzen zu 
runden. Bei baulichen Anlagen mit mehreren Nutzungseinheiten oder 
unterschiedlichen Nutzungsarten erfolgt die Rundung erst nach Additi-
on der für jede Nutzungseinheit und jede Nutzungsart notwendigen 
Stellplätze. Ergibt sich bei der Ermittlung der Stellplätze ein Bedarf von 
weniger als 0,5 Stellplätzen, ist auf 1 Stellplatz zu runden. Das Ergeb-
nis der Rundung darf nicht zum Überschreiten der Höchstzahlen füh-
ren. 
  

§ 3 
Herstellung und Ablöse der Stellplätze 

(1) Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stellplät-
ze sind auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grund-
stück in der Nähe des Baugrundstücks herzustellen. Ein Grundstück 
liegt in der Nähe des Baugrundstücks, wenn es fußläufig nicht weiter 
als 150 m vom Baugrundstück entfernt ist. Bei Herstellung der Stell-
plätze auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrund-
stücks ist dessen Benutzung für diesen Zweck gegenüber dem 
Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde rechtlich zu sichern. 
(2) Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder 
mehrere Nutzungen mit unterschiedlichen Geschäfts- oder Öffnungs-
zeiten (Wechselnutzung) kann zugelassen werden, wenn sichergestellt 
ist, dass keine Überschneidungen der Benutzung des Stellplatzes 
auftreten und keine negativen Auswirkungen auf den Verkehr in der 
Umgebung zu erwarten sind. Die Stellplätze dürfen nicht hintereinan-
der angeordnet sein. Die Stellplätze müssen durch die Bauvorlagen 
nachgewiesen werden und mit der Fertigstellung der baulichen Anlage 
zur Verfügung stehen. 
(3) Soweit die Unterbringung der Stellplätze, die herzustellen 
sind, auf dem Baugrundstück oder in Nähe des Baugrundstücks nicht 
möglich ist, kann die Verpflichtung nach § 2 in besonderen Einzelfällen 
auf Antrag auch dadurch erfüllt werden, dass die Kosten für die Her-
stellung der notwendigen Stellplätze in angemessener Höhe gegen-
über der Gemeinde (Ablösevertrag) übernommen werden. 
Der Ablösevertrag ist vor Erteilung der Baugenehmigung bzw. vor 
Erklärung der Genehmigungsfreistellung abzuschließen. Die Höhe des 
Ablösebetrages wird durch einen Beschluss des Gemeinderats festge-
legt. Der Betrag ist mit Aufnahme der Nutzung zur Zahlung fällig und 
muss von der Gemeinde Tröstau für Maßnahmen gemäß Art. 47 Abs. 
4 Bayerische Bauordnung (BayBO) verwendet werden. 

 
§ 4 

Anforderungen an die Herstellung 
(1) Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen Anforderun-
gen der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie 
über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. No-vember 1993 in 
ihrer jeweils gültigen Fassung. 
(2) Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in 
Abhängigkeit der beabsichtigten Nutzung herzustellen. Es gilt Art. 7 
BayBO. 

§ 5 
Abweichungen 

Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichungen 
zugelassen werden. 
  

§ 6 
Schlussbestimmungen 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Tröstau, 02.10.2025  
Gemeinde Tröstau 
 

gez. Rainer Klein, Erster Bürgermeister 
 
 
 
 



118 
 

Anlage zur Satzung der Gemeinde Tröstau zur Einführung 
einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge 
(Stellplatzsatzung) 
Die Tabelle befindet sich auf der Homepage verlinkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nr. 124 
 
Zweckverband "Europäisches Fortbildungszentrum für das Steinmetz- 
und Steinbildhauerhandwerk Wunsiedel 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
"Europäisches Fortbildungszentrum für das Steinmetz- und 
Steinbildhauerhandwerk Wunsiedel" für das Haushaltsjahr 2025 
 
Die amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im 
Amtsblatt der Regierung von Oberfranken Nr. 14/2025 vom 25. Sep-
tember 2025. 
 
Gemäß Art. 24 Abs. 2 KommZG wird auf diese Veröffentlichung hin-
gewiesen. 
 
 
Wunsiedel, 01.10.2025 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 
 

gez. Peter Berek, Landrat, Verbandsvorsitzender 
 
 
 

Nr. 125 
 
Zweckverband Fichtelgebirgsmuseen 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
"Fichtelgebirgsmuseen" für das Haushaltsjahr 2025 
 
Die amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im 
Amtsblatt Landkreises Wunsiedel i.Fichtelgebirge Nr. 20/2025 vom 02. 
Oktober 2025. 
 
Gemäß Art. 24 Abs. 2 KommZG i. V. m. § 21 Abs. 2 der Verbandssat-
zung wird auf diese Veröffentlichung hingewiesen. 
 
 
Wunsiedel, 06.10.2025 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 
 

gez. Peter Berek, Landrat, Verbandsvorsitzender 
 


